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— für Produktionsgenossenschaften vom Vor
stand der Genossenschaft im Einvernehmen 
mit dem Wohngebietsausschuß der Natio
nalen Front,

— für private Betriebe vom Kreisvorstand des 
FDGB im Einvernehmen mit der Betriebs
gewerkschaftsleitung des Betriebes.

4. In einem städtischen Wohngebiet ist in der Regel 
eine Schiedskommission zu bilden. Der Kreistag, 
die Stadtverordneten- oder Stadtbezirksversamm
lung kann beschließen, daß mehrere Schiedskom
missionen für ein Wohngebiet zu .bilden sind, wenn 
dies auf Grund seiner Struktur, Größe und Ein
wohnerzahl erforderlich ist.

In den Gemeinden ist jeweils eine Schiedskommis
sion zu bilden. Für benachbarte Gemeinden kann 
eine gemeinsame Schiedskommission gebildet wer
den. Soweit Struktur und Einwohnerzahl einer gro
ßen Gemeinde dies bedingen, können mehrere 
Schiedskommissionen gebildet werden.

II.
Die Wahl der Schiedskommissionen

5. Die Mitglieder der Schiedskommission für das 
städtische Wohngebiet oder die Gemeinde werden 
von der jeweiligen örtlichen Volksvertretung ge
wählt.
Wird für mehrere benachbarte Gemeinden eine ge
meinsame Schiedskommission gebildet, so wählt 
jede Gemeindevertretung die jeweils in ihrem Be
reich wohnenden Kandidaten. Jeder Gemeindever
tretung ist die gesamte Kandidatenliste für die 
Schiedskommission zur Kenntnis zu geben.

In der Produktionsgenossenschaft wird die Schieds
kommission in einer Mitgliederversammlung ge
wählt.
Im Privatbetrieb erfolgt die Wahl der Schiedskom
mission in einer Belegschaftsversammlung.

6. Die Schiedskommission im Wohngebiet oder der 
Gemeinde besteht aus 6 bis 15 Mitgliedern. Die 
Kandidaten werden vom jeweiligen Ausschuß der 
Nationalen Front vorgeschlagen. Bei einer Schieds
kommission mit großem Bereich kann die Zahl der 
Mitglieder erhöht werden.
Die Schiedskommission in der Produktionsgenossen

schaft oder im Privatbetrieb besteht aus 4 bis 
8 Mitgliedern. Die Kandidaten werden vom Vor
stand der Genossenschaft bzw. von der Betriebs
gewerkschaftsleitung des Privatbetriebes vor
geschlagen.
Als Kandidaten für die Schiedskommission sind 
lebenserfahrene Frauen und Männer, die in ihrer 
Arbeit sowie in ihrem gesellschaftlichen und per
sönlichen Verhalten Vorbild sind und die Achtung 
und das Vertrauen der Bevölkerung besitzen, aus
zuwählen. Bei der Auswahl der Kandidaten ist 
darauf zu achten, daß auch junge Bürger, die her
vorragende Leistungen in der Arbeit vollbringen 
und im gesellschaftlichen und persönlichen Leben 
Vorbild sind, für die Schiedskommission kan
didieren.

7. Die Kandidaten für die Schiedskommission sind 
der Bevölkerung von den Ausschüssen der Natio
nalen Front in öffentlichen Versammlungen vor
zustellen. Werden Einwendungen gegen einzelne 
Kandidaten erhoben, entscheidet hierüber der 
Wohngebiets- bzw. Ortsausschuß der Nationalen 
Front.
In der Produktionsgenossenschaft sind die Kandi
daten vom Vorstand in Brigade- oder Mitglieder
versammlungen vorzustellen. Über Einwendungen 
gegen einzelne Kandidaten entscheidet der Vor
stand.
Im Privatbetrieb sind die Kandidaten von der Be
triebgewerkschaftsleitung in einer Belegschaftsver
sammlung vorzustellen. Über Einwendungen gegen 
einzelne Kandidaten entscheidet die Betriebs
gewerkschaftsleitung.

8. Die Mitglieder der Schiedskommission werden auf 
die Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie sind zur Aus
übung ihrer Funktion bis zur folgenden Wahl 
befugt.
Nach der Wahl sind die Mitglieder der Schieds
kommission durch den Leiter der Wahlhandlung 
in feierlicher Form zu verpflichten, ihre ganze 
Kraft für die Wahrung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und die sozialistische Erziehung der Bür
ger ihres Wirkungsbereiches einzusetzen. Über ihre 
Wahl erhalten sie eine Urkunde.

Die Schiedskommission wählt einen Vorsitzenden 
und einen oder mehrere Stellvertreter.

9. Sind Mitglieder der Schiedskommission aus ge
sundheitlichen Gründen oder wegen besonderer 
Belastungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 
mehr in der Lage, können sie von ihren Aufgaben 
entpflichtet werden.

Erfüllen Mitglieder der Schiedskommission nicht 
das in sie gesetzte Vertrauen, können sie auf Vor
schlag des jeweiligen Ausschusses der Nationalen 
Front, des Vorstandes der Produktionsgenossen
schaft bzw. der Betriebsgewerkschaftsleitung ab
berufen werden.
Entpflichtung und Abberufung von Mitgliedern er
folgen durch das Organ, welches sie gewählt hat.

10. Die Neuwahl einer Schiedskommission nach Ab
lauf der Wahlperiode erfolgt nach den Bestimmun
gen über die Wahl der Schiedskommission. Der 
Rat der örtlichen Volksvertretung, der Vorstand 
der Produktionsgenossenschaft bzw. die Betriebs
gewerkschaftsleitung sind für die rechtzeitige Vor
bereitung der Wahl verantwortlich.

Eine Nachwahl von Mitgliedern einer Schiedskom
mission kann erfolgen, wenn dies zu ihrer ord
nungsgemäßen Tätigkeit erforderlich wird.

11. Die Schiedskommission ist den Bürgern ihres 
Tätigkeitsbereiches für die Erfüllung der mit der 
Wahl übernommenen Aufgaben verantwortlich.

In städtischen Wohngebieten und Gemeinden ist 
die Schiedskommission der örtlichen Volksvertre
tung gegenüber jährlich rechenschaftspflichtig. Die


